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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sven-Christian Kindler, Ekin Deligöz, 
Anja Hajduk, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 18/646 –

Stellen- und Kostenentwicklung im Bereich der Werbung, Öffentlichkeitsarbeit 
und Public Relations in den Bundesministerien

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Die Bundesregierung vergibt in verschiedenen Bereichen der Bundesverwal-
tung Aufträge an externe Unternehmen. Zentral ist, dass bei einer Auslagerung 
von Aufgaben aus der Bundesverwaltung an externe Dritte die Trennung zwi-
schen öffentlichen und privaten Interessen gewahrt bleibt, die von der Bundes-
haushaltsordnung vorgeschriebene Beachtung von Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit vorliegt und dass bei der Vergabe eine öffentliche Ausschreibung 
vorausgehen muss, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Um-
stände eine Ausnahme rechtfertigen. Der Bundesrechnungshof befasste sich in 
den vergangenen Jahren regelmäßig mit Einsätzen externer Berater in der Bun-
desverwaltung und stellte hierbei insbesondere Risiken für einen sparsamen 
und wirtschaftlichen Umgang mit Haushaltsmitteln und die Souveränität des 
Verwaltungshandelns fest.

Die Antwort auf diese Kleine Anfrage soll Aufschluss darüber geben, wie sich 
die Ressourcen für die Auslagerung von Dienstleistungen im Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und „Public Relations“ (PR) in den Bundes-
ministerien (inklusive Bundeskanzleramt) entwickelt haben.

1. Wie viel Geld gaben/geben die einzelnen Bundesministerien (inklusive 
Bundeskanzleramt) in den Jahren seit 2006 bis 2014 für Öffentlichkeits-
arbeit, Werbung und PR aus (bitte nach Jahren und Ressorts aufschlüsseln)?

Die Fragestellung betrifft auch das Jahr 2014. Da der Bundeshaushalt für dieses 
Jahr noch nicht in Kraft getreten ist, können entsprechende Angaben für dieses 
Jahr nicht übermittelt werden. Zur einheitlichen Abgrenzung der nachgefragten 
Mittel wurde auf die Funktion 013 (Informationswesen) der Verwaltungsvor-
schriften über die Gliederung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplans 
nach Aufgabengebieten (Funktionenplan) abgestellt.

Die erbetenen Angaben sind in Tabelle 1 der Anlage dargestellt.
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 7. März 2014 
übermittelt. 
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext. 
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2. Wie stellt sich die Stellenentwicklung für den Bereich der Öffentlichkeits-
arbeit, Werbung und PR in den Bundesministerien (inklusive Bundeskanz-
leramt) in den Jahren von 2006 bis 2014 dar (bitte nach Jahren, Ressorts 
sowie den jährlich veranschlagten Haushaltsmitteln aufschlüsseln)? 

Die Fragestellung betrifft auch das Jahr 2014. Da der Bundeshaushalt für dieses 
Jahr noch nicht in Kraft getreten ist, können entsprechende Angaben für dieses 
Jahr nicht übermittelt werden. Zu den nachgefragten „veranschlagten“ Haus-
haltsmitteln können keine Angaben geliefert werden, da eine Veranschlagung 
entsprechender Ausgaben auf Referatsebene über den Bundeshaushalt nicht er-
folgt. Die in Tabelle 2 der Anlage dargestellten Ausgaben wurden daher grund-
sätzlich durch Multiplikation der ermittelten Anzahl von Planstellen und Stellen 
zum 30. Juni eines Jahres mit den jeweils geltenden Personalkostensätzen (ein-
schl. Sachkosten und Gemeinkosten) für die Obersten Bundesbehörden ermit-
telt. 

Hinsichtlich des Aufwuchses bei den Ausgaben ab dem Jahr 2012 ist darauf hin-
zuweisen, dass die Personal- und Sachkostensätze für Kostenberechnungen und 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ab dem Jahr 2012 methodisch grundlegend 
überarbeitet wurden. Zentrale Anknüpfungspunkte bilden nunmehr die Festtitel-
struktur der Haushaltstechnischen Richtlinien des Bundes als Ordnungsmerk-
mal, die entsprechenden Ist-Ausgaben des Vorjahres (Bundeshaushalt) und die 
Kopfzahl der Beschäftigten bzw. die Zahl der Vollzeitäquivalente. Hierdurch 
haben sich wesentliche Änderungen ergeben. Beispielsweise sind in den Perso-
naleinzelkosten nunmehr sämtliche Zulagen enthalten. Zugleich wurde bei den 
Sacheinzelkosten die Berechnungsbasis verbreitert.

3. Hat der Bundesrechnungshof in den Jahren von 2006 bis 2014 die Aus-
gaben der Bundesministerien für Öffentlichkeitsarbeit und bestimmte 
Auftragsvergaben in diesem Bereich kritisiert?

Falls ja, was wurde wann, und weswegen beanstandet?

In Tabelle 3 der Anlage werden durchgeführte Einzelprüfungen aufgelistet. 
Querschnittsprüfungen sind im Anschluss an die Tabelle dargestellt.
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